
  Seite 1 

Fachprüfungs- und Studienordnung 
für den Masterstudiengang  

Urbanistik – Landschaft und Stadt 
an der Technischen Universität München 

 
Vom 13. Mai 2011 

 
 
 
Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1, Art. 61 Abs. 2 Satz 1 sowie Art. 43 
Abs. 5  des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Technische Universität München folgende 
Satzung: 
 
 

Vorbemerkung zum Sprachgebrauch 
Nach Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Alle maskulinen Personen- und 
Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten für Frauen und Männer in gleicher Weise. 
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§ 34 
Geltungsbereich, akademischer Grad 

(1) 1Die Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Urbanistik – Landschaft 
und Stadt - ergänzt (FPSO) die Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung für Bachelor- und 
Masterstudiengänge an der Technischen Universität München (APSO) in der jeweils geltenden 
Fassung. 2Die APSO hat Vorrang. 

 
(2) 1Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird der akademische Grad „Master of Science" *) 

(„M.Sc.“) verliehen. 2Dieser akademische Grad kann mit dem Hochschulzusatz „(TUM)“ geführt 
werden.  

§ 35 
Studienbeginn, Regelstudienzeit, ECTS 

(1) Studienbeginn für den Masterstudiengang Urbanistik – Landschaft und Stadt an der Techni-
schen Universität München ist grundsätzlich im Wintersemester. 

 
(2) 1Der Umfang der für die Erlangung des Mastergrades erforderlichen Lehrveranstaltungen im 

Pflicht-, Wahlpflicht-  Wahl- bereich beträgt 90 Credits (60 Semesterwochenstunden), verteilt 
auf drei Semester. 2Hinzu kommen max. sechs Monate für die Durchführung der Master’s 
Thesis gemäß § 46. 3Der Umfang der zu erbringenden Prüfungsleistungen im Pflicht-
/Wahlpflicht- und Wahlbereich) gemäß Anlage 1 im Masterstudiengang Urbanistik – Land-
schaft und Stadt beträgt damit mindestens 120 Credits. 4Die Regelstudienzeit für das Master-
studium beträgt insgesamt vier Semester. 

 

§ 36 
Qualifikationsvoraussetzungen 

(1) Die Qualifikation für den Masterstudiengang Urbanistik – Landschaft und Stadt  wird nachge-
wiesen durch:  
1. einen an einer in- oder ausländischen Hochschule erworbenen mindestens sechssemest-

rigen qualifizierten Bachelorabschluss oder einen mindestens gleichwertigen Abschluss in 
den Studiengängen Architektur, Landschaftsarchitektur und -planung, Stadt-, Regional- 
und Raumplanung, Geografie, Bauingenieurwesen, Verkehrsplanung, Stadt- und Architek-
tursoziologie, Umweltwissenschaften oder vergleichbaren Studiengängen, 

2. durch eine Bescheinigung über auf das Berufsfeld bezogene Praktika im In- oder Ausland 
mit einer Mindestdauer von insgesamt einem Jahr oder über ein zusätzliches zweisemest-
riges Studium an einer ausländischen Hochschule oder einer ausländischen Institution mit 
fachlichem Bezug, in dessen Rahmen 60 Credits erworben wurden, 

3. das Bestehen des Eignungsverfahrens für den Masterstudiengang Urbanistik –Landschaft 
und Stadt gemäß Anlage 2. 

 
(2) Ein im Sinne von Abs. 1 qualifizierter Hochschulabschluss liegt vor, wenn dieser die Ablegung 

von Prüfungsleistungen umfasst, die Prüfungsleistungen in dem wissenschaftlich orientierten 
einschlägigen Bachelorstudiengang der Technischen Universität München oder einer ver-
gleichbaren Hochschule gleichwertig sind und die den fachlichen Anforderungen des Master-
studiengangs Urbanistik -  Landschaft und Stadt  entsprechen.  

 
(3) Zur Feststellung nach Abs. 2 wird im Rahmen der ersten Stufe des Eignungsverfahrens der 

Modulkatalog des einschlägigen Bachelorstudiengangs herangezogen. 
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(4) Über die Vergleichbarkeit des Studiengangs, über die Feststellung der speziellen fachlichen 
Eignung sowie über die Vergleichbarkeit der an ausländischen Hochschulen erworbenen 
Hochschulabschlüsse entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Art. 63 
BayHSchG. 

 
 

§ 37 
Modularisierung, Modulprüfung, Lehrveranstaltungen,  

Studienrichtungen, Unterrichtssprache 
 
(1) 1Generelle Regelungen zu Modulen und Lehrveranstaltungen sind in den §§ 6 und 8 APSO 

getroffen. 2Bei Abweichungen zu Modulfestlegungen gilt § 12 Abs. 8 APSO.  
 
(2) Der Studienplan mit den Lehrveranstaltungen im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereich ist in 

der Anlage 1 aufgeführt.  
 
(3) 1In der Regel ist im Masterstudiengang Urbanistik – Landschaft und Stadt  die Unterrichts-

sprache deutsch. 2Soweit einzelne Module in englischer Sprache abgehalten werden, ist dies 
in Anlage 1 gekennzeichnet. 

 
§ 38 

Prüfungsfristen, Studienfortschrittskontrolle, Fristversäumnis 
 
(1) Prüfungsfristen, Studienfortschrittskontrolle und Fristversäumnis sind in § 10 APSO geregelt.  
 
(2) 1Mindestens eine der in der Anlage 1 aufgeführten Modulprüfungen aus den Pflichtmodulen 

des ersten Semesters muss bis zum Ende des zweiten Semesters erfolgreich abgelegt wer-
den. 2Bei Fristüberschreitung gilt § 10 Abs. 5 APSO. 

 
§ 39 

Prüfungsausschuss 
 

Die für Entscheidungen in Prüfungsangelegenheiten zuständige Stelle gemäß § 29 APSO ist der 
Masterprüfungsausschuss der Fakultät Architektur. 
 

§ 40 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

 
Die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen regelt § 16 APSO. 
 

§ 41 
Studienbegleitendes Prüfungsverfahren 

(1) 1Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend abgelegt. 2Art und Dauer einer 
Modulprüfung gehen aus Anlage 1 hervor. 3Bei Abweichungen von diesen Festlegungen ist 
§ 12 Abs. 8 APSO zu beachten. 4Für die Bewertung der Modulprüfung gilt § 17 APSO. 
 

(2) Auf Antrag des Studierenden und mit Zustimmung der Prüfenden können bei deutschsprachi-
gen Lehrveranstaltungen Prüfungen in englischer Sprache abgelegt werden. 
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§ 42 
Anmeldung und Zulassung zur Masterprüfung 

(1) Mit der Immatrikulation in den Masterstudiengang Urbanistik - Landschaft und Stadt  gilt ein 
Studierender zu den Modulprüfungen der Masterprüfung als zugelassen.  

 
(2) 1Die Anmeldung zu einer Modulprüfung im Pflicht- und Wahlpflichtbereich regelt § 15 Abs. 1 

APSO. 2Die Anmeldung zu einer Modulprüfung im Wahlbereich regelt § 15 Abs. 2 APSO. 3Die 
Anmeldung zu einer entsprechenden Wiederholungsprüfung in einem nicht bestandenen 
Pflicht-/Wahlpflichtmodul regelt § 15 Abs. 3 APSO. 

 
§ 43 

Umfang der Masterprüfung 
 
(1) Die Masterprüfung umfasst: 

1. die Modulprüfungen in den entsprechenden Modulen gemäß Abs. 2, 
2. die Master’s Thesis gemäß § 46. 
 

 
(2) 1Die Modulprüfungen sind in der Anlage 1 aufgelistet. 2Es sind 66 Credits in den Pflichtmodu-

len, mindestens 12 Credits in Wahlpflichtmodulen und mindestens 12 Credits in Wahlmodulen 
nachzuweisen. 3Bei der Wahl der Module ist § 8 Abs. 2 APSO zu beachten.  

 
§ 44 

Wiederholung, Nichtbestehen von Prüfungen 
 

(1) Die Wiederholung von Prüfungen ist im § 24 APSO Abs. 5 geregelt.  
 
(2) Das Nichtbestehen von Prüfungen regelt § 23 APSO. 
 

§ 45 
Studienleistungen 

 
Im Masterstudiengang Urbanistik –Landschaft und Stadt sind außer Prüfungsleistungen keine Stu-
dienleistungen zu erbringen. 

 
§ 46 

Master’s Thesis 
 

(1) Gemäß § 18 APSO hat jeder Studierende im Rahmen der Masterprüfung eine Master’s The-
sis anzufertigen. 

 
(2) Die Master’s Thesis soll nach erfolgreicher Ablegung aller Modulprüfungen begonnen wer-

den. 
 
(3) Die Zeit von der Ausgabe bis zur Ablieferung der Master’s Thesis darf sechs Monate nicht 

überschreiten.  
 

(4) Die Master’s Thesis kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt werden. 
 
(5) 1Der Abschluss der Master’s Thesis besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung und einem 

Vortrag über deren Inhalt. 2Der Vortrag geht nicht in die Benotung ein.  
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§ 47 
Bestehen und Bewertung der Masterprüfung 

 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle im Rahmen der Masterprüfung gemäß § 43 Abs. 1 

abzulegenden Prüfungen bestanden sind und ein Punktekontostand von mindestens 120 Cre-
dits erreicht ist. 

 
(2) 1Die Modulnote wird gemäß § 17 APSO errechnet. 2Die Gesamtnote der Masterprüfung wird 

als gewichtetes Notenmittel der Module gemäß § 43 und der Master’s Thesis errechnet. 3Die 
Notengewichte der einzelnen Module entsprechen den zugeordneten Credits. 

 
§ 48 

Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 
 
1Ist die Masterprüfung bestanden, so sind gemäß § 25 Abs. 1 und § 26 APSO ein Zeugnis, eine Ur-
kunde und ein Diploma Supplement mit einem Transcript of Records auszustellen.  
2Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem alle Prüfungs- und Studienleistungen 
erfüllt sind. 
 

 
§ 49 

In-Kraft-Treten 
 
1Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2011 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierende, die ab dem 
Wintersemester 2011/12 ihr Fachstudium an der Technischen Universität München aufnehmen. 
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Anlage 1: Prüfungsmodule 

Nr. Modulbezeichnung Lehr-
form 

 

Semester SWS Credits Prüfungs- 
art  

Prüf.-
dauer 

Unt.-
sprache 

 
 
Pflichtmodule: aus folgender Liste sind 96 Credits zu erbringen: 

01 Projekt I PJ 1. (WS) 9 12 Sonst. Schriftl.  d 

02 Raumökonomie SE 1. (WS) 4 6 mdl. 30 min. e 
03 Landschaftsarchitektur VL 1. (WS) 4 6 mdl. 30 min. d 
04 Städtebau VL SE 1. (WS) 4 6 schriftl. 60 min. d 
05 Projekt II PJ 2. (SS) 9 12 sonst. schriftl.   d 

06 Projekt III PJ 3. (WS) 9 12 Sonst.Schriftl.  d 

07 Mapping - Visualisierung SE 3. (WS) 2 3 schriftl. 60 min. d 
08 Methoden SE 2. u. 3. 4 6 sonst. schriftl.  d 
09 Reflektion SE 3. (WS) 1 3 sonst. schriftl.  d 
19 Thesis  4. (SS)  30 Sonst. Schriftl.   
 
Die sonstigen schriftlichen Prüfungsleistungen sind Ausarbeitungen (Entwürfe und Studien). 

 
Wahlpflichtmodule: Aus folgender Liste sind 12 Credits zu erbringen: 

09 Urbanism and housing VL UE WS 4 6 sonst. schriftl.   e 

10 Umweltökonomie VL WS 4 6 N.N.  d 

11 Stadtökologie SE WS 4 6 N.N.  d 
12 Projektmanagement VL WS 4 6 schriftl. 60 min d 
13 Methoden und Instrum. 

  
VL SE WS, SS 4 6 mündlich 20 min  d 

14 Öffentliches Recht VL SE SS, 4 6 mündlich  N.N d 
15 Kommunal-und Baurecht VL WS 4 6 mündlich 30min d 
16 Bodenordnung VL WS, SS 4 6 N.N. N.N. d 
17 Rechtl. Rahmen d. Projekt-

entwicklung 
 

VL WS, SS 4 6 schriftl. N.N. d 

 
Wahlmodule: Aus folgender Liste sind 12 Credits zu erbringen:  
Dieser Katalog umfasst fachübergreifende Lehrangebote. Die Credits können auch in Modulen an-
derer Fakultäten oder Hochschulen erworben werden.  

a Geschichte und Theorie - History and Theory 4 6 schriftl. 120 e 
b Urban Structure and Transport Planning 4 6 schriftl. 60 e 
c Infrastructure Planning 4 6 schriftl. 60 d 
d Nachhaltige Architektur, Stadt- und Landschafts-

 
4 6 N.N.   

e Sonderthemen zum energieeffizienten und nach-
haltigen Planen und Bauen 

2 3 N.N.   

f Bauen für Alte und Behinderte 2 3 mündlich 60 d 
g Gender in Architektur und Stadtplanung 2 3 mündlich 60 d 
h Künstlerisches Gestalten 4 6 schriftlich 60 d 
i Case Studies, Instrumente und Verfahren 4 6 Sonst. Schriftl.   

 

SWS = Semesterwochenstunden; VL = Vorlesung; UE = Übung; SE- Seminar, PJ= Projekt 
Erläuterungen: 
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ANLAGE 2: Eignungsverfahren 

Eignungsverfahren für den Masterstudiengang Urbanistik – Landschaft und Stadt an der Techni-
schen Universität München 

1. Zweck des Verfahrens 
1Die Qualifikation für den Masterstudiengang Urbanistik – Landschaft und Stadt setzt neben den 
Voraussetzungen des § 36 Abs. 1 Nr. 1  den Nachweis der Eignung gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 3 nach 
Maßgabe der folgenden Regelungen voraus. 2Die besonderen Qualifikationen und Fähigkeiten der 
Bewerber des interdisziplinären Studiengangs sollen dem Berufsfeld einer raumorientierte Wissen-
schaft entsprechen. 3Einzelne Eignungsparameter sind: 
1.1 Kompetenzen in sowohl empirisch-analytischen wie gestalterischen Methoden 
1.2 Vorhandene Fachkenntnisse aus dem Erststudium in einer raumorientierten Wissenschaft 

entsprechend § 36 Abs.1 FPSO Urbanistik Landschaft und Stadt 
1.3 Fähigkeit zu interdisziplinärer wissenschaftlicher Arbeitsweise 

 

2. Verfahren zur Prüfung der Eignung 
2.1 Das Verfahren zur Prüfung der Eignung wird jährlich durch die Fakultät durchgeführt.  

2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen nach 2.3.1 bis ein-
schließlich 2.3.6 für das Wintersemester bis zum 31. Mai  an die Technische Universität München zu 
stellen (Ausschlussfristen). 2Unterlagen gemäß Nr. 2.3.1 und 2.3.4 (Bachelor´s Thesis) können für 
das Wintersemester bis zum 15. August nachgereicht werden. 3Zeugnis und Urkunde müssen bis 
fünf Wochen nach Vorlesungsbeginn nachgereicht werden. 

2.3 Dem Antrag sind beizufügen: 

 
2.3.1 ein Nachweis über einen Hochschulabschluss gemäß § 36; liegt dieser Nachweis zum Zeitpunkt 

der Antragstellung noch nicht vor, muss ein vollständiger Nachweis der Studien- und Prüfungs-
leistungen im Erststudium (Transcript of Records) im Umfang von 180 Credits beigefügt werden,  

2.3.2 ein tabellarischer Lebenslauf, 
2.3.3 eine schriftliche Begründung von maximal 1 bis 2 DIN-A4 Seiten für die Wahl des Studien-

gangs Urbanistik – Landschaft und Stadt an der Technischen Universität München, in der der 
Bewerber darlegt, aufgrund welcher spezifischer Begabungen und Interessen er sich für den 
Masterstudiengang Urbanistik – Landschaft und Stadt an der Technischen Universität München 
besonders geeignet hält; die besondere Leistungsbereitschaft ist beispielsweise durch Ausfüh-
rungen zu  studiengangspezifische Berufsausbildungen, Praktika, Auslandsaufenthalte oder 
über eine fachgebunden erfolgte Weiterbildung im Bachelorstudium, die über Präsenzzeiten 
und Pflichtveranstaltungen hinaus gegangen ist, zu begründen; dies ist ggf. durch Anlagen zu 
belegen, 

2.3.4 Bachelor’s Thesis (max. DIN A3-Format); diese wird in der zweiten Stufe des Eignungsverfah-
ren nach 5.2 berücksichtigt  

2.3.5 ein in englischer oder deutscher Sprache abgefasster Aufsatz oder Publikation von mind. 3000 
Zeichen zu einem urbanistischem Thema; dieser Aufsatz kann auch eine eigene urbanistische 
Themenstellung in Form eines Exposees sein,  

2.3.6 eine Versicherung, dass der Bewerber die Begründung für die Wahl des Studiengangs und 
den Aufsatz selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt hat und die aus fremden Quellen 
übernommenen Gedanken als solche gekennzeichnet hat. 

 

3. Kommission zum Eignungsverfahren  
3.1 1Das Eignungsverfahren wird von einer Kommission durchgeführt, der in der Regel der für den 

Masterstudiengang Urbanistik – Landschaft und Stadt zuständige Studiendekan, mindestens 
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zwei Hochschullehrer und mindestens ein wissenschaftlicher Mitarbeiter angehören. 
2Mindestens die Hälfte der Kommissionsmitglieder müssen Hochschullehrer sein. 3Ein studenti-
scher Vertreter wirkt in der Kommission beratend mit. 

3.2 1Die Bestellung der Mitglieder erfolgt durch den Fakultätsrat im Benehmen mit dem Studien-
dekan. 2Mindestens ein Hochschullehrer wird als stellvertretendes Mitglied der Kommission be-
stellt. 3Den Vorsitz der Kommission führt in der Regel der Studiendekan. 4Für den Geschäfts-
gang gilt Art. 41 BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung. 

 

4. Zulassung zum Eignungsverfahren 
 

4.1 Die Zulassung zum Eignungsverfahren setzt voraus, dass die in Nr. 2.3 genannten Unterlagen fristge-
recht und vollständig vorliegen. 

4.2 Mit den Bewerbern, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, wird ein Eignungsverfahren ge-
mäß Nr. 5 durchgeführt. 

4.3 Bewerber, die nicht zugelassen werden, erhalten einen mit Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung 
versehenen Ablehnungsbescheid.  

 

5. Durchführung des Eignungsverfahrens 
5.1 Erste Stufe der Durchführung des Eignungsverfahrens.  
5.1.1 1Die Kommission beurteilt anhand gemäß Nr. 2.3 geforderter schriftlicher Bewerbungsunterla-

gen, ob ein Bewerber die Eignung zum Studium gemäß Nr. 1 besitzt (Erste Stufe der Durch-
führung des Eignungsverfahrens). 2Die Kommission hat die eingereichten Unterlagen auf ei-
ner Skala von 0 bis 100 Punkten zu bewerten, wobei 0 das schlechteste und 100 das beste 
zu erzielende Ergebnis ist: 

Folgende Bewertungskriterien gehen ein: 

1.  Abschlussnote  
1Für jede Zehntelnote, die der Bachelor-Abschluss besser als (4,0) ist, erhält der Be-
werber zwei Punkte. 2Die Maximalpunktezahl beträgt 60. 3Negative Punkte werden 
nicht vergeben. 4Bei ausländischen Abschlüssen wird die über die bayerische Formel 
umgerechnete Note herangezogen.  

 
2. 1Der thematische Aufsatz nach 2.3.4 des Bewerbers wird von zwei Kommissionsmit- 

gliedern auf einer Skala von 0 –30 Punkten bewertet. 2Der Inhalt des thematischen Auf-
satzes wird nach folgenden Kriterien bewertet: 
1. wissenschaftliche Form 
2. raumbedeutsame Fragestellung 
3. Empirisch-analytischer oder gestalterischer Ansatz erkennbar 
4. Bezug zu urbanistischen Diskursen oder Fachdebatten erkennbar. 
 
3Die Kommissionsmitglieder bewerten unabhängig jeden der  Kriterien, wobei die Krite-
rien gleich gewichtet werden. 4Die Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen, wobei auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird. 

 
 

3. Motivationsschreiben  
1Die schriftliche Begründung des Bewerbers wird von zwei Kommissionsmitgliedern auf 
einer Skala von 0 –10 Punkten bewertet. 2Der Inhalt des Motivationsschreibens wird 
nach folgenden Kriterien bewertet: 
1.Besondere Leistungsbereitschaft 
2.Spezifische Begabungen 
3.Interesse an  urbanistischen Fragestellungen 
4.Form / Erscheinungsbild 
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3Die Kommissionsmitglieder bewerten unabhängig jeden der Kriterien, wobei die Krite-
rien gleich gewichtet werden. 4Die Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen, wobei auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird. 

 
 
5.1.2 1Die Punktezahl des Bewerbers ergibt sich aus der Summe der Einzelbewertungen. 2Nicht 

verschwindende Kommastellen sind aufzurunden.  
5.1.3 Bewerber, die mindestens 86 Punkte erreicht haben, erhalten eine Bestätigung über das be-

standene Eignungsverfahren.  
5.1.4 1Ungeeignete Bewerber mit einer Gesamtpunktezahl von weniger als 40 Punkten erhalten 

einen mit Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Ablehnungsbescheid, der von 
der Leitung der Hochschule zu unterzeichnen ist. 2Die Unterschriftsbefugnis kann auf den 
Vorsitzenden der Kommission delegiert werden.  

 
5.2. Zweite Stufe der Durchführung des Eignungsverfahrens: 
 
5.2.1 1Die übrigen Bewerber werden zu einem Auswahlgespräch eingeladen.2Im Rahmen der zwei-

ten Stufe des Eignungsverfahren wird die im Erststudium erworbene Qualifikation und das 
Ergebnis des Auswahlgesprächs bewertet, wobei die im Erststudium erworbene Qualifikation 
mindestens gleichrangig zu berücksichtigen ist.   
3Der Termin für das Auswahlgespräch wird mindestens eine Woche vorher bekannt gegeben. 
4Zeitfenster für eventuell durchzuführende Auswahlgespräche müssen vor Ablauf der Bewer-
bungsfrist festgelegt sein. 5Der festgesetzte Termin des Gesprächs ist vom Bewerber einzu-
halten. 6Ist der Bewerber aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen an der Teilnahme am 
Auswahlgespräch verhindert, so kann auf begründeten Antrag ein Nachtermin bis spätestens 
zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn anberaumt werden. 
 

5.2.2 1Das Auswahlgespräch ist für jeden Bewerber einzeln durchzuführen. 2Das Gespräch umfasst 
eine Dauer von mindestens 20 und höchstens 30 Minuten je Bewerber. 3Der Inhalt des Ge-
sprächs erstreckt sich auf folgende Themenschwerpunkte 

 1.Motivation Urbanistik      
2.Interesse an raumbedeutsamen Fragestellungen  
3.wissenschaftliches oder gestalterisches Artikulationsvermögen 

 
4Bestandteil des Gesprächs ist eine ca. 10minütige Vorstellung der Bachelor’s Thesis. 5Die 
o.g. Kriterien werden auch anhand dieser Präsentation überprüft. 
 
6Fachwissenschaftliche Kenntnisse, die erst in dem Masterstudiengang Urbanistik – Land-
schaft und Stadt vermittelt werden sollen, entscheiden nicht. 7Mit Einverständnis des Bewer-
bers kann ein studentischer Vertreter als Zuhörer zugelassen werden. 

 
5.2.3. 1Das Auswahlgespräch wird von mindestens zwei Mitgliedern der Kommission durchgeführt. 

2Die Kommissionsmitglieder bewerten unabhängig jeden der  drei Schwerpunkte nach 5.2.2 
(Motivation Urbanistik, Interesse an raumbedeutsamen Fragestellungen, wissenschaftliches 
oder gestalterisches Artikulationsvermögen), wobei die drei Schwerpunkte gleich gewichtet 
werden. 3Jedes der Mitglieder hält das Ergebnis des Auswahlgesprächs auf der Punkteskale 
von 0 bis 60 fest, wobei 0 das schlechteste und 60 das Beste zu erzielende Ergebnis ist.4Die 
Punktezahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 
5Nichtverschwindende Kommastellen sind aufzurunden.  

 
5.2.4 1Die Gesamtbewertung der zweiten Stufe ergibt sich aus der Punktezahl aus 5.2.3. und 

5.1.1.2 (Abschlussnote). 2Bewerber, die 80 oder mehr Punkte erreicht haben, werden als ge-
eignet eingestuft.  
 

5.2.5 1Das von der Kommission festgestellte Ergebnis des Eignungsverfahrens wird dem Bewerber 
schriftlich mitgeteilt. 2Der Bescheid ist von der Leitung der Hochschule zu unterzeichnen. 3Die 
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Unterschriftsbefugnis kann delegiert werden. 4Ein Ablehnungsbescheid ist mit Begründung 
und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
5.2.6 Zulassungen im Masterstudiengang Urbanistik – Landschaft und Stadt gelten bei allen Folge-

bewerbungen in diesem Studiengang. 

6. Niederschrift  
1Über den Ablauf des Eignungsverfahrens ist eine Niederschrift anzufertigen, aus der Tag, 
Dauer und Ort des Eignungsverfahrens, die Namen der Kommissionsmitglieder, die Namen der 
Bewerber und die Beurteilung der Kommissionsmitglieder sowie das Gesamtergebnis ersichtlich 
sein müssen. 2Aus der Niederschrift müssen die wesentlichen Gründe und die Themen des Ge-
sprächs mit den Bewerbern ersichtlich sein; die wesentlichen Gründe und die Themen können 
stichwortartig aufgeführt werden.  

7. Wiederholung 
Bewerber, die den Nachweis der Eignung für den Masterstudiengang Urbanistik – Landschaft 
und Stadt nicht erbracht haben, können sich einmal erneut zum Eignungsverfahren anmelden.  

 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Technischen Universität München vom 11. Mai 2011 
sowie der Genehmigung durch den Präsidenten der Technischen Universität München vom 13. Mai 2011. 
 
München, den 13. Mai 2011 
 
Technische Universität München 
 
 
Wolfgang A. Herrmann 
Präsident 
 
Diese Satzung wurde am 13. Mai 2011 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung wurde am 13. Mai 2011 durch 
Anschlag in der Hochschule bekannt gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 13. Mai 2011. 
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